
1. Gesetzliche Grundlagen 
Gemäß Immissionsschutzgesetz-Luft (IG-L, BGBl I/115/1997) in der geltenden Fassung, sowie der zugehörigen Mess-
konzeptverordnung hat jeder Messnetzbetreiber längstens drei Monate nach Monatsende einen Monatsbericht über 
die Messergebnisse der kontinuierlich registrierenden Messgeräte zu veröffentlichen. Gegenwärtig ist daher über die 
Messwerte der Luftschadstoffe Schwefeldioxid, Feinstaub (PM10, PM2,5), Stickstoffdioxid und Kohlenmonoxid zu 
berichten. 

Der Monatsbericht hat jedenfalls, getrennt nach Messstellen und Luftschadstoffen, folgende Informationen 
auszuweisen: 

− Tage mit Überschreitungen der Grenz-, Alarm- bzw. Zielwerte; 

− Maximale Mittelwerte entsprechend den Grenz- bzw. Zielwerten; 

− Monatsmittelwerte; 

− Verfügbarkeit der Messergebnisse; 

− Bei Grenzwertverletzungen: Notwendigkeit einer Statuserhebung. 
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